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D r i t t e r  A b s c h n i t t  
Berufsbildung in der Landwirtschaft

§79
Zuständige Stelle

(1) Für die Berufsbildung in den Betrieben der Landwirtschaft, 
einschließlich der ländlichen Hauswirtschaft, ist die Landwirtschafts
kammer zuständige Stelle im Sinne dieses Gesetzes. Soweit Landwirt
schaftskammern nicht bestehen, bestimmt das Land die zuständige 
Stelle.

(2) Als Betriebe der Landwirtschaft gelten insbesondere auch 
Betriebe des Weinbaus, Gemüse-, Obst- und Gartenbaus, der Forst
wirtschaft, der Fischerei in Binnengewässern, der kleinen Hochsee- 
und Küstenfischerei sowie Betriebe der Pflanzenzucht und der Zucht 
oder Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere.

§80

Fachliche Eignung

(1) Die für die fachliche Eignung erforderlichen beruflichen 
Fertigkeiten und Kenntnisse besitzt, wer

1. die Meisterprüfung in dem Ausbildungsberuf bestanden hat, in 
dem ausgebildet werden soll,

2. eine Abschlußprüfung an einer deutschen Hochschule oder einer 
öffentlichen oder staatlich anerkannten deutschen Ingenierschu
le in einer dem Ausbildungsberuf entsprechenden Fachrichtung 
bestanden hat und eine angemessene Zeit in seinem Beruf 
praktisch tätig gewesen ist oder

3. eine anerkannte Prüfung an einer Ausbildungsstätte oder vor 
einer Prüfungsbehörde in einer dem Ausbildungsberuf entspre
chenden Fachrichtung bestanden hat und eine angemessene Zeit 
in seinem Beruf praktisch tätig gewesen ist.

(2) Der Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
kann im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Bildung und 
Wissenschaft nach Anhören des Bundesausschusses für Berufsbildung 
durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates 
bedarf, in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 bestimmen, welche 
Prüfungen für welche Ausbildungsberufe anerkannt werden.

(3) Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann Personen, die 
den Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht entsprechen, die fachliche 
Eignung nach Anhören der zuständigen Stelle widerruflich zuerken
nen.

§81
Meisterprüfung

(1) Für die Abnahme der Meisterprüfung errichtet die nach 
Landesrecht zuständige Behörde einen Ausschuß. Bei Bedarf können 
gemeinsame Prüfungsausschüsse errichtet werden.

(2) Die §§ 37, 38 und 41 gelten entsprechend mit der Maßgabe, daß 
von § 37 Absatz 2 nur abgewichen werden darf, wenn anderenfalls die 
erforderliche Zahl von Mitgliedern des Prüfungsausschusses nicht 
berufen werden kann und im Falle des § 37 Absatz 3 die Beauftragten 
der Arbeitgeber auf Vorschlag der zuständigen Stelle (§ 79 Absatz 1) 
berufen werden.

(3) Zur Meisterprüfung ist zuzulassen, wer eine Abschlußprüfung in 
einem landwirtschaftlichen Ausbildungsberuf bestanden hat und 
danach eine mindestens dreijährige praktische Tätigkeit in dem Beruf 
nachweist, in dem er die Prüfung ablegen will. In Ausnahmefällen 
kann der Meisterprüfurigsausschuß von den Voraussetzungen des 
Satzes 1 ganz oder teilweise befreien.

(4) Der Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
kann im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Bildung und 
Wissenschaft nach Anhören des Bundesausschusses für Berufsbildung 
durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates 
bedarf, die Anforderungen in der Meisterprüfung festsetzen.

§82
Eignung der Ausbildungsstätte

(1) Eine Ausbildungsstätte ist nach Art und Einrichtung im Sinne 
des § 22 Abs. 1 Nr. 1 für die Berufsausbildung nur geeignet, wenn sie 
von der nach Landesrecht zuständigen Behörde nach Anhören der 
zuständigen Stelle als Ausbildungsstätte anerkannt ist.

(2) Der Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
kann zur Förderung der Berufsbildung im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Bildung und Wissenschaft nach Anhören des 
Bundesausschusses für Berufsbildung durch Rechtsverordnung, die 
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, Mindestanforderungen 
für die Größe, die Einrichtung und den Bewirtschaftungszustand der 
Ausbildungsstätte festsetzen.

V i e r t e r  A b s c h n i t t  
Berufsbildung im öffentlichen Dienst

§83
Geltungsbereich

Dieses Gesetz gilt nicht für ein Berufsausbildungsverhältnis, das 
ausdrücklich mit dem ausschließlichen Ziel einer späteren Verwen
dung als Beamter begründet wird.

§84
Zuständige Stelle

(1) Im öffentlichen Dienst bestimmt für den Bund die oberste 
Bundesbehörde für ihren Geschäftsbereich die zuständige Stelle

1. in den Fällen der §§ 23, 24 und 45 sowie der §§ 23a, 24 und 41a 
der Handwerksordnung,

2. für die Berufsbildung in anderen als den in den §§ 73 bis 75, 79, 
87, 89, 91 und 93 erfaßten Ausbildungsberufen; dies gilt auch für 
die der Aufsicht des Bundes unterstehenden Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts; die Länder 
bestimmen die zuständige Stelle für ihren Bereich sowie für die 
Gemeinden, die Gemeindeverbände und die sonstigen der 
Aufsicht der Länder unterstehenden Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts.

' (2) Absatz 1 gilt entsprechend für Ausbildungsberufe, in denen im 
Bereich der Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften des 
öffentlichen Rechts oder außerhalb des öffentlichen Dienstes nach 
Ausbildungsordnungen des öffentlichen Dienstes ausgebildet wird.

(3) Im Bereich des Bundes ist die oberste Bundesbehörde oder die 
von ihr bestimmte Behörde die zuständige Behörde im Sinne der 
§§ 23, 24, 37 Abs. 4, §§ 41 und 56 Abs. 2 und 3. Ist eine oberste 
Bundesbehörde oder eine oberste Landesbehörde zuständige Stelle 
im Sinne dieses Gesetzes, so bedarf es in den Fällen des § 37 Abs. 4, 
der §§ 41 und 56 Abs. 3 keiner Genehmigung.

(4) (aufgehoben)

§ 84a
Zuständige Stelle für den Bereich der Kirchen 

und sonstigen Religionsgemeinschaften 
des öffentlichen Rechts

Die Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften de? öffentli
chen Rechts bestimmen für ihren Bereich die zuständige Stelle für die 
Berufsbildung in anderen als den in den §§ 73 bis 75, 79, 84, 87, 89, 91 
und 93 erfaßten Ausbildungsberufen.

§85
Verpflichtung zum Soldaten auf Zeit

§ 5 Abs. 1 Satz 1 gilt nicht für Vereinbarungen, in denen der 
Auszubildende sich für die Zeit nach Abschluß der Berufsausbildung 
bis zur Dauer von vier Jahren als Soldat auf Zeit verpflichtet.


